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Vor dem Hintergrund der Vereinfachung
und Verschlankung der neuen HOAI sind
viele Regelungen der bisherigen Verordnung
neu gefasst und zugeordnet worden. Waren
bisher im Teil VII Leistungen bei Ingenieur-
bauwerken und Verkehrsanlagen in elf Para-
grafen (§ 51 bis § 61) mit wenigen Querbezü-
gen, insbesondere zum Teil I und II, zusam-
mengefasst, so finden sich die Regelungen
zu Leistungen der Planung der Ingenieurbau-
werke grundsätzlich in Abschnitt 3 kompri-
miert auf vier Paragrafen (§ 40 bis § 43) und
der Verkehrsanlagen in Abschnitt 4 mit
ebenfalls vier Paragrafen (§ 44 bis § 47) mit
Querbezügen zu den Allgemeinen Vorschrif-
ten des Teils 1 und den Anlagen 2, 3 und 12
in der HOAI 2009 wieder.

Teil 1 Allgemeine Vorschriften

Der neu gefasste Teil 1 enthält übergreifend
allgemein geltende Regelungen, denen im
Wesentlichen preisrechtliche Elemente zu-
grunde liegen.

Im § 2 sind Regelungen zu den Begriffsbe-
stimmungen zu finden, in denen unter ande-
rem die Definition der Objekte an die neue
Systematik der HOAI angepasst wurde und
der Anwendungsbereich für Umbauten
durch die Streichung des Begriffes wesentli-
che bei Eingriffen in die Konstruktion ausge-
weitet wurde.

§ 3 zu Leistungen und Leistungsbildern
gibt die neue Struktur der HOAI wieder, in-
dem die verbindlich geregelten Leistungen
angegeben werden und auf die ergänzenden
Empfehlungen der Anhänge im unverbind-
lich geregelten Teil verwiesen wird.

Wichtig erscheint hier die Festlegung in
Absatz 2, dass Leistungen, die im Allgemei-
nen zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines
Auftrages erforderlich sind, in Leistungsbil-
dern erfasst sind. Diese sind in Anlage 12 für
Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen im
Inhalt der HOAI 1996 übernommen. Das be-
deutet, dass grundsätzlich nicht alle dort an-
geführten Leistungen bei jedem Objekt zur
Erreichung des Vertragszieles erbracht wer-
den müssen, sondern nur die Leistungen,
welche für die fragliche Aufgabe erforderlich
sind. Dagegen sind Leistungsänderungen
oder Erweiterungen in den Leistungsbildern
nicht erfasst und gesondert zu vergüten.

Die bisherige Unterscheidung in Grundlei-
stungen und Besondere Leistungen ist da-
hingehend überarbeitet, dass im verbindli-
chen Verordnungsteil nur noch die Leis-
tungsphasen definiert sind unter Verweis
auf die einzelnen Leistungen in Anlage 12.

Mit folgenden Ausführungen werden – in Fortsetzung unserer einschlägig ausge-
richteten anderen Beiträge in den vorhergehenden Ausgaben – die Auswirkungen
und Änderungen der neuen HOAI auf die Bereiche der Ingenieurbauwerke und Ver-
kehrsanlagen erläutert und Hinweise aus der Praxis zur Anwendung gegeben. Die
Zusammenstellung und Bewertung ist wieder vom Ausschuss der Verbände und
Kammern der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung (AHO), und zwar
in diesem Fall von dessen Fachkommission Ingenieurbauwerke und Tragwerkspla-
nung, besorgt worden.

Was ist neu in der
neuen HOAI?
Wesentliche Änderungen im Bereich der
Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen
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Die Besonderen Leistungen sind beispielhaft
(in gleichem Umfang wie seither) in Anlage 2
des unverbindlich geregelten Teils aufge-
nommen.

Die Leistungsbilder sind wie bisher in
neun Leistungsphasen gegliedert.

Der § 4 regelt die Anrechenbaren Kosten
zur Herstellung, zum Umbau, zur Moderni-
sierung, Instandhaltung oder Instandsetzung
von Objekten ähnlich wie bisher, nimmt
aber Bezug auf die DIN 276-1 in der Fassung
vom Dezember 2008, anerkannte Regeln der
Technik und Kostenvorschriften. Für Inge-
nieurbauwerke und Verkehrsanlagen ist dar-
auf zu verweisen, dass hier die DIN 276-4
Stand der Technik ist.

Die allgemeine Regelung zu den Honorar-
zonen ist im § 5 zusammengefasst. Für die
Objektplanung gelten weiterhin fünf Hono-
rarzonen.

In § 6 zu den Grundlagen des Honorars ist
die wesentliche Neuerung der HOAI enthal-
ten, die Entkoppelung des Honorars von den
festgestellten, tatsächlichen Herstellungs-
kosten.

Honorargrundlage bilden grundsätzlich
die anrechenbaren Kosten des Objekts auf
Grundlage der Kostenberechnung. Soweit
diese nicht vorliegt, ist die Kostenschätzung
Grundlage.

Da die Kostenberechnung eine Entwurfs-
planung voraussetzt, wird im Absatz 2 die
Möglichkeit einer Baukostenvereinbarung zu
einem frühen Zeitpunkt, zu dem noch keine
Planungen vorliegen, geregelt. Danach sind
einvernehmlich nachprüfbare Baukosten
Voraussetzung einer solchen Vereinbarung
(beispielsweise durch Referenzobjekte oder
Verrechnungseinheiten). Eine solche Verein-
barung setzt in der Regel eine Bedarfspla-
nung voraus.

Der § 7 regelt umfassend die Honorarver-
einbarung und deren Rahmenbedingungen
im Wesentlichen, wie in HOAI 1996, § 4. Die
in Absatz 3 angeführten Ausnahmefälle, die
eine Unterschreitung der Mindestsätze ge-
statten, sind in der Amtlichen Begründung
erläutert. Enge Bindungen rechtlicher, wirt-
schaftlicher, sozialer, persönlicher Art oder

ständige Geschäftsbeziehungen zwischen
den Parteien können ausreichen. Auch für
diese Ausnahmefälle ist ein angemessenes
Honorar zu vereinbaren, das den Leistungs-
inhalt der HOAI gewährleistet.

§11 (Auftrag für mehrere Objekte) enthält
die Regelungen des ehemaligen § 22 und gilt
künftig übergeordnet für alle Leistungsbil-
der. Nach Absatz 1 Satz 2 können mehrere
Objekte mit weitgehend vergleichbaren Ob-
jektbedingungen derselben Honorarzone, die
im zeitlichen und örtlichen Zusammenhang
stehen, zu einer Gesamtmaßnahme bei der
Honorarermittlung zusammengefasst wer-
den. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass alle
Anforderungen zu erfüllen sind. Einzeln ste-
hende Objekte stehen nicht in einem örtli-
chen Zusammenhang und sind getrennt zu
betrachten.

Teil 3 Objektplanung
Abschnitt 1: Gebäude
und raumbildende Ausbauten
Im § 35 (Leistungen im Bestand) werden die
Vorschriften zu Umbauten und Modernisie-
rungen zusammengefasst und neu geregelt.

Der Umbauzuschlag wurde von 20 bis 80
Prozent weiter gefasst und gilt künftig für al-
le Schwierigkeitsgrade. In diesem Zuschlag
sind Aufwendungen für die vorhandene Bau-
substanz zu berücksichtigen, sofern diese
Kosten nicht in den anrechenbaren Kosten
berücksichtigt sind. Sofern kein Zuschlag
schriftlich vereinbart wird, fällt für Leistun-
gen ab der Honorarzone II ein Zuschlag von
20 Prozent an (siehe auch DiB 09-2009, Seite
45 und DiB 10-2009, Seite 52).

Im § 36 (Instandhaltungen und Instand-
setzungen) werden die neuen Honorarrege-
lungen für Leistungen bei vorhandenen Ob-
jekten festgelegt.

Teil 3 Objektplanung
Abschnitt 3: Ingenieurbauwerke
Hier ist in § 40 der Anwendungsbereich zu
finden, der die Definitionen der Ingenieurbau-
werke des ehemaligen § 51 Absatz 1 umfasst.

Im § 41 sind in Ergänzung zu § 6 die be-
sonderen Grundlagen des Honorars festge-
legt. Es werden nur noch die Kosten der Bau-
konstruktion angeführt, die nicht anrechen-
baren Kosten des Baugrundstücks, ein-
schließlich des Erwerbs und des Freima-
chens, Abgaben für die Erschließung, die
Vermessung und Vermarktung, der Kunst-
werke – sofern sie nicht wesentlicher, Be-
standteil des Objekts sind –, der Winterbau-
schutzvorkehrungen und sonstige zusätzli-
che Maßnahmen bei der Erschließung, beim
Bauwerk und den Außenanlagen für den
Winterbau, Entschädigungen und Schadens-
ersatzleistungen sowie die Baunebenkosten
enthalten.

Bei Ingenieurbauwerken sind auch die
Kosten für Technische Anlagen (DIN 276 KG
400) anrechenbar mit Ausnahme der Anla-
gen der Maschinentechnik (Absatz 3 Num-
mer 5), die der Auftragnehmer nicht fachlich
plant oder deren Ausführung nicht fachlich
überwacht.

§ 42 bestimmt das Leistungsbild Inge-
nieurbauwerke mit den ursprünglichen neun
Leistungsphasen und deren Bewertung in
Prozentpunkten. Die Leistungen der einzel-
nen Leistungsphasen sind in der Anlage 12
des ungeregelten Teils der Vorschrift über-
nommen und entsprechen im Wesentlichen
der Regelung des seitherigen § 55 Absatz 2.

Die Leistungsphase 8 (Bauoberleitung)
umfasst nicht die bisher im § 57 geregelte
örtliche Bauüberwachung.

Diese Leistungen sind nicht durch das
Grundhonorar abgedeckt und werden nun
unter Besonderen Leistungen in der Anlage
2 unter Punkt 2.8.8 aufgenommen. Die Ho-
norierung ist nach Erlass des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung vom 18. August 2009 (B10-8111.4/2) in
Anlehnung an die Erhöhung der Tafelwerte
im regulierten Bereich mit 2,3 bis 3,5 v.H. zu
bewerten.

§ 43 regelt die Honorare für Leistungen
bei Ingenieurbauwerken. Die Tafelwerte
wurden pauschal um zehn Prozent erhöht.
Die Darstellung der Bewertungsmerkmale
und Zuordnung zu den Honorarzonen in den
Absätzen 2 und 3 wurde im Wesentlichen
übernommen.

Stärken und Schwächen der
neuen HOAI für die Planer
von Ingenieurbauwerken
Die Struktur, der Aufbau und die Definition
der Begriffsbestimmungen der neuen HOAI
sind vereinheitlicht und verschlankt wor-
den, um damit die Lesbarkeit und das Ver-
ständnis für die Anwender zu verbessern.
Zum Beispiel ist im Paragrafen 2 (Begriffsbe-
stimmungen) auf die Definition Objekte zu
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verweisen. Auch Ingenieurbauwerke sind
jetzt Objekte, das heißt, eine funktionale
Einheit kann mehrere Ingenieurbauwerke
beinhalten.

Die anrechenbaren Kosten sind die Kos-
ten der Baukonstruktion (§ 41 (1)) zuzüglich
der Kosten der Kosten der Technischen Aus-
rüstung (§ 41 (2)). Dabei hat die Ermittlung
nach der Kostenermittlung oder nach fach-
lich allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik oder Verwaltungsvorschriften (Kosten-
vorschriften) auf der Grundlage ortsüblicher
Preise zu erfolgen (§ 4). Die Honorarregelun-
gen können verbindlich vorzeitig getroffen
werden, die Honorarabrechnung kann zeit-
nah nach Leistungserbringung erfolgen.

Die Regelungen bei mehreren Objekten in
§ 11 und des Umbauzuschlages in § 35 sind
vereinheitlicht worden. Bei Wiederholungen
gilt für die Planung von Ingenieurbauwerken
und Verkehrsanlagen für die 1. bis 4. Wieder-
holung eine Honorarminderung von fünfzig
Prozent, für die 5. bis 7. Wiederholung eine
Honorarminderung von sechzig Prozent und
ab der achten Wiederholung eine Honorar-
minderung von neunzig Prozent. In dem Um-
bauzuschlag ist die anrechenbare Bausub-
stanz angemessen zu berücksichtigen (siehe
auch DiB 09/2009 „Was ist neu in der neuen
HOAI“). Für die Auslegung des Begriffes der
„Gesamtmaßnahme“ ist die Erläuterung des
Einführungserlasses hilfreich, in der festge-
halten wird, dass die neue Regelung unverän-
dert dem Inhalt des § 22 Abs. 1 der HOAI
1996 entspricht und die Ergänzung in § 11 (1)
Satz 2 der HOAI 2009 sich vorrangig auf die
Fälle der Technischen Ausrüstung bezieht.

Bei einer Änderung des Leistungsumfan-
ges ist das Honorar gem. § 7 Abs. 5 anzupas-
sen. Bei den Besonderen Leistungen ist kein
Schriftlichkeitsgebot mehr erforderlich. Die
Honorare für Besondere Leistungen können
frei vereinbart werden (§ 3, Abs. 3).

Die Tafelwerte für das Grundhonorar sind
vorab um zehn Prozent erhöht worden.

Die Regelungen zum Leistungsbild „Inge-
nieurbauwerke und Verkehrsanlagen“ sind,
wie oben zum „Aufbau der Neuen HOAI
2009“ dargestellt, in mehreren Teilen der
HOAI zu finden, was die Übersichtlichkeit
nicht fördert.

Die amtliche Begründung zur HOAI 2009
ist vorrangig juristisch, nicht fachlich aufge-
stellt. Für die Praxis wird empfohlen, die
amtlichen Begründungen der bisherigen
HOAI-Ausgaben weiter zur Erläuterung her-
anzuziehen.

Die vorhandene Bausubstanz, die tech-
nisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird
und bisher bei den anrechenbaren Kosten
angemessen zu berücksichtigen war, soll lt.
Amtlicher Begründung im § 35 eingebunden
werden. Alternativ gibt es die Möglichkeit,

nach § 4 (1), die Kosten der vorhandenen
Bausubstanz (... „sowie den damit zusam-
menhängenden Aufwendungen“) zu berück-
sichtigen. Auch in der DIN 276-1 sind die
Kosten der vorhandenen Bausubstanz (Pkt.
3.3.6) zu berücksichtigen.

Insgesamt ist bei der Anrechnung der
Kosten für die vorhandene Bausubstanz eine
große vertragliche Freiheit gegeben, die
Chancen, aber auch Risiken beinhaltet.

Die Regelung der Vergütung der „Besonde-
ren Leistung“ für die „örtliche Bauüberwa-
chung“ ist nur noch im Einführungserlass zu
finden.

Die Honorierung auf der Grundlage einer
Kostenvereinbarung oder der Kostenberech-
nung ist ein Festhonorar. Bei lang andauern-
den Planungs- oder Bauausführungszeiten
sind besondere Vertragsregelungen zu ver-
einbaren.

Die endgültige Honoraranpassung an die
wirtschaftlichen Gegebenheiten soll in der
nächsten Legislaturperiode durch ein Gut-
achten festgelegt werden.

Neue Regelungen und
unbekannte Auswirkungen
Die Neuregelungen bringen wie immer für
beide Seiten mit unterschiedlichen Interes-
senlagen, neue Chancen und auch neue Risi-
ken. „ Weniger ist häufig mehr!“

Durch den verhältnismäßig großen unge-
regelten Bereich der Vorschrift, bedarf es si-
cher erst einer Marktanpassung, was aber
auch gleichzeitig eine große Möglichkeit er-
öffnet die Leistungen und deren Honorie-
rung besser den tatsächlichen Erfordernissen
und Entwicklungen anzupassen.

Der unerfahrene Auftraggeber wird sich
künftig mehr noch mit Leistungsbildern und
notwendigen Leistungen auseinandersetzen
müssen, die Planerseite mit Aufwands-
kalkulationen und der Gestaltung von
Honorarvereinbarungen stets vor dem
Hintergrund der konkretisierten Aufgaben-
stellung.

Die Abkopplung der Honorare von den
festgestellten Baukosten ist sicher ein Schritt
in die richtige Richtung. Doch wie sich die
Baukostenvereinbarungen künftig mit ein-
vernehmlich festzulegenden und prüfbaren
Kosten zur Planung gestalten werden, wird
letztendlich die Zukunft zeigen.

Kostenrichtwerte, Referenzobjekte und
Verwaltungsvorschriften können das mit
dieser neu geregelten Honorarordnung ange-
strebte Ziel zu leistungsorientierten, ange-
messenen und ausgewogenen Honoraren zu
gelangen unter Umständen auch negativ be-
einflussen, sofern hierbei die Objektivität
verlassen wird und Extremwerte zugrunde
gelegt werden.
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